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nod) befiehenben einzigartigen beforatioen SBert unb feine
fcfjöne fgmbolifc^e 33ebeutung weiter p entwideln. ©lue
lobenswerte Anhänglicf)feit lieÇ jwar bie alten Brunnen
manchmal nicht oerfchwinbeu; aber waS neu tjtnpîam,
war oielfacb ohne Überlieferung, fremb unb itnfchön. ®te
eine ©tabt bat eine ©ammlung oon gufjeifernen Brunnen,
nach ©dfablone attertümH«f)'ftibgered^t, aber funfiloS unb
unpraïtifdSj gefertigt. (Sine anbere weift unpraftifdffe lunft-
fteinbeden auf, beren ißradht nur p balb ungezählte Süden
aufweift. AnbernortS liebte man fabtifmäffig igpifcfje
SB are, mit ber ftd) ber Steinharter ober ber ©ieffet, aber
nie ber Rünftler befdjäfligte. Oft befaßte ficb ein Sîurift=

gewetbler mit Srunneneniwürfen; leibet erhielt man nicht
feiten 9ïeiPrettarcï)iteftur, bie mit bem DrtScharafter unb
mit bem laufenben Brunnen nichts SSerwanbteS bat-

©ine wirflieb fünfiletifebe Skunnenfultur follte aber
beute überall möglich fein. ®abei muff man wobl p=
geben, bajj lp unb ba fünfilerifcffe S3runnen mitten in
belebten ©trapn wenig ®afeinSberechtigung mebr baben,
eben weit fie beute, ibrer praftifeben 33ebeutung mebr
ober weniger beraubt, nor allem äfthetifch wirfen wollen
unb weil p jebem Eänftterifd^en ©eniepn Sipe, $8e=

fdbaulidbfeit unb Abfianb nom ßunftgegenftanb gebort.
Aber man foE wenigftenS bie alten Brunnen nach SEög«
liebfeit erhalten, entweber am gleichen Ort ober oieEeidjt
in einem |>of, in einer öffentlichen Anlage ufw. Utifere
neue 3®it nertangt neue formen ; aber es muff ein Äunft«
werf bleiben mit ähnlicher SBirtung wie bie alten 33run=

nen, Auch ber neugeitlid^e ©tabt« unb Sanbbrunnen foE
bem 33aud)arafter ber Umgebung entfpreeben, foE eigene
unb perföntiche Sprache befipn, bie nidbt bureb über«

reichliches Seiwerf unnerftänblidb wirft, ©o freubig
wir ba§ ©rün begrüben, baS oft alte unb neue Srunnen
belebt — baS ßuniel ift abzulehnen ; benn ein Slumen«
Überfluß Iä|t bie fünftierifdb burchgebilbeten ©inzelheiten
nerfcbwlnben: bie ©äufe wirb oerftedt; bie Srunnen«
figur ftbwebt wobl über Slumen, aber fünftierifdb ner=

mifft man ben nötigen Unterbau ; ber 2Safferftral)l fommt
für baS Auge nidbt auS bem Sîohr, fonbern burdb ben
Slumenfrang ufw. ®aburcb wirft bie ganze Srunnen«
ardbiteftur als unwahr, als lächerlich in'berSuft fdl)me«
benb. SEan oergeffe nie, öafj eS ficb um S lu m en
fdbmud bnnbelt; febermann weip baff übertabener
©dbmud ba§ p ©<hmüdenbe nicht p&t fonbern pm
ffetrbilb berabwürbigt.

AuS biefen Darlegungen ift p entnehmen, baff in
ber ®at unfere alten unb neuen Srunnen p ©tabt unb
Sanb eine ffüEe oon Anregungen bieten unb ben aufmerf«
famen Sefdbauer p lehrreichen Sergleidben anfpornen.

ffrn Siabmen eines 3eÜungSartifelS unb ohne Sei«
gäbe oon Abbilbungen ift eS nicht wobl möglich, bie
Srunnen nacbeinanber nach ber teebnifeben, gefehtdbtlidben,
fuiiftgefcbicbllidben,fulturgefcbidbtlicben,fünftlerifdben,ftäDte=
baulichen unb heimatfehütprifeben ©eite auS p bebanbeln ;

eS ift auch nicht gut möglich, ©tabt« unb Sanbbrunnen
ftreng auSeinanber p halten. SEan muff baber oerfud)en,
ben ©toff mehr ober weniger nah ber geföbidbtliöben
©ntwidlung p orbnen, wobei zwedbienlicbe SSergleiclje
unmittelbar miteinanber bebanbelt werben. 2Bir beginnen
baber mit ben ülteften noch erhaltenen Srunnen unb enben
mit ben neuefien ©rjeugniffen fchweijerifdber Srunnen«
fünft. (©chlu^ folgt.)

<5eu>erMicf?e Zttdfktprilftutgeti.
SEan fhretbt bem „Sunb":
®a§ biefeS ®b^ma in unferen gewerblichen unb be=

ruflieben Drganifationen einer großen ©pmpathte begegnet
unb mit lebhaftem $ntereffe oerfolgt wirb, bewies bie

überaus rege Teilnahme an ber fürzlich in 3üricb ftattge«

funbenen Konferenz, p weldfer bie ®ireftion beS ©chmeij
©ewerbeoerbanbes Sertrelungen oerfhiebener Serbarbe
unb ber Sranchegruppen eingelaben hatte.

Eiad) einem furzen ©röffnungSwort beS SSorfiptiben,
Stationalrat ®r. Dbinga, referierte Ipetr ©tubad),
SEifgfieb beS 3®"lïaEoorftanbeS beS ©hweij. ©eroerbe«

oetbanbeS, über bie „SEeifierp.üftmgen" in einem wofyb
butchbachien unb eingehenben Sotum. ©r befpradb bie

SEiltel, weldbe pr Anwenbung gelangen foEten, um einer
weitern üöerfrembung unferer gewerblidben Serufe ent=

gegenyawirfen. AIS eines biefer SEittel betrachtet ber

Eteferent bie ®urchfübrung oon freiwilligen SEeifterprü«
fungen burch bie fchwei^erifchen SBerufSoetbanbe be§ @e--

roerbeS. ©tne langfame ©ntwidlung nur fann un§ biefem

3tele näher bringen, öaoon ift man allerorts überjeugt,
aber eS ift ein ^oftulat, bem Stachahtuug oerfhafft
werben mufj.

®er 3rosd ber SEeifterprüfungen liegt einmal in ber

^ebuiig ber ®erufStudjtigfeit, ber Sefämpfung
ber ©hmubfonfurrenj unb beS unlautern ©efhäftSge«
babtenS, ber fförberung ber SerufSlebre unb ber SetufS«
freubigfeit; eS wirb baS ißflicbtbewufjtfein unb baS 3Ser=

antworllihfeitSgefübl gefhärfl, ber DrganifationSgebanfe
unb baS ©otibacitätSgefübl oeranfert. ®er biplomierte
SEeifter foE burh Übertragung oon prioilegierten gunf=
tionen in feiner ©tanbeSebre ausgezeichnet werben; fein
folibeS ©efhäftSgebahren foE bie Qualitätsarbeit beein«

fluffen unb bie gefhäftliche unb wirtfchaftliche ÜEoral

gegenüber fish felbft unb feinen 23erufSfoEegen foE eine

fiebimg erfahren. ®aburdh wirb er bie 2Berifchät)ung
ber ®efteEer unb ber übrigen SeoölferungSftaffen ge>

wiunen fomie bie Anerfennung beS ©taateS unb ber

93ehörben jur Ausübung öffentlidprechtlicher gunftionen,
©in gewaltfamer Ausbau ber Qnftitution fann biefer aber

nur fdhaben. ©ine rugige aber ftete ©ntwidlung ift für
fie bas befte.

®er Eteferent berührt bann im weitern bie oerfdE)ie=

benften fragen ber innern Qrganifation ber Prüfungen
in einzelner, berufen unb betont befonberS, ba^ bie

SEeifierprüfungen nicht ©elbftjwed fein bürfen, bie bem

SEeifter materieEe SSorteile fidbern foEen. Rohere @e>

meinfcbaftSwerte foEen fie fdbaffen b^ffeu- ®ie SEeifter«

bipfome foEen aupr ben $acb» unb 33erufSejperten nur
benfenigen ißerfonen auSgebänbigt werben, wef^e bie

Prüfung mit ©cfolg beftanben ba&en. 3ulaffung§=
bebingungen §u ben Prüfungen foEen eine fachlich®
grünbliche Prüfung erfahren. ®ie ißrüfnngSfommiffton
foE unter fa<h= unb fachfunbiger Seitung flehen unb bie

Prüfungen grünblih unb forgfältig oorbereiten unb burdb'

führen. Qeber SerufSoerbanb, ber bte Prüfungen buret)'

führen wiE, hol Anlehnung an bie Stegfemente
unb SSetotbnungen beS ©hweij. ©ewerbeoerbanbes }U

iun ®en S3rüfüngen foE eine ^Begleitung über bie Art
ber ®urchfä|rung ber Prüfung jugefteEt werben, an fpanb
beten fie fidf) auf bie Prüfung oorbereiten fönnen. @iu

wichtiges Kapitel bilbet auh bie Slotenerteilung über

bie oerfhiebene SSorfhläge unterbreitet werben, gefiü|t
auf ©rfabrungen innerhalb eines SSerbanbeS, ber bie

Prüfung fhon mehrere SEale burchgeführt hat. ®ie 33er«

anftaltung cor. 3nftruftionSfurfen, wie fie bei oerfh'^
benen 33erbänbert, wie j. SSerbanb fdhweijerifcher Dape«

gieret unb SEöbelgefchäfte unb ©chweij. ©pejereihänfeler«
oerbanb, burchgeführt würben, finb pr ßebitng beS Se«

rufSftanbeS auprorbentlidh geeignet, unb beren ®u#
führung ift ju empfehlen.

Auf ©runb biefeS SteferateS würbe bann an ber

Konferenz eine lebhafte ®i§fuffion entfeffelt, bie z« einem

regen ©ebanfenaustaufcl) über bie bisher oon einzelnen
SBerbänben gemachten ©rfahrungen führte. ®ie oerfd^ie«
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noch bestehenden einzigartigen dekorativen Wert und seine

schöne symbolische Bedeutung weiter zu entwickeln. Eine
lobenswerte Anhänglichkeit ließ zwar die alten Brunnen
manchmal nicht verschwinden; aber was neu hinzukam,
war vielfach ohne Überlieferung, fremd und unschön. Die
eine Stadt hat eine Sammlung von gußeisernen Brunnen,
nach Schablone altertümlich-stilgerecht, aber kunstlos und
unpraktisch gefertigt. Eine andere weift unpraktische Kunst-
steinbecken auf, deren Pracht nur zu bald ungezählte Lücken

aufweift. Andernorts liebte man fabrikmäßig-typische
Ware, mit der sich der Steinhauer oder der Gießer, aber
nie der Künstler beschäftigte. Oft befaßte sich ein Kunst-
gewerbler mit Brunnenentwürfen; leider erhielt man nicht
selten Reißbrettarchitektur, die mit dem Ortscharakier und
mit dem laufenden Brunnen nichts Verwandtes hat.

Eine wirklich künstlerische Brunnenkultur sollte aber
heute überall möglich sein. Dabei muß man wohl zu-
geben, daß hie und da künstlerische Brunnen mitten in
belebten Straßen wenig Daseinsberechtigung mehr haben,
eben weil sie heute, ihrer praktischen Bedeutung mehr
oder weniger beraubt, vor allem ästhetisch wirken wollen
und weil zu jedem künstlerischen Genießen Ruhe, Be-
schaulichkeit und Abstand vom Kunstgegenstand gehört.
Aber man soll wenigstens die alten Brunnen nach Mög-
lichkeit erhalten, entweder am gleichen Ort oder vielleicht
in einem Hof, in einer öffentlichen Anlage usw. Unsere
neue Zeit verlangt neue Formen; aber es muß ein Kunst-
werk bleiben mit ähnlicher Wirkung wie die alten Brun-
neu. Auch der neuzeitliche Stadt- und Landbrunnen soll
dem Baucharakter der Umgebung entsprechen, soll eigene
und persönliche Sprache besitzen, die nicht durch über-
reichliches Beiwerk unverständlich wirkt. So freudig
wir das Grün begrüßen, das oft alte und neue Brunnen
belebt — das Zuviel ist abzulehnen; denn ein Blumen-
Überfluß läßt die künstlerisch durchgebildeten Einzelheiten
verschwinden: die Säule wird versteckt; die Brunnen-
figur schwebt wohl über Blumen, aber künstlerisch ver-
mißt man den nötigen Unterbau; der Wasserstrahl kommt
für das Auge nicht aus dem Rohr, sondern durch den
Blumenkranz usw. Dadurch wirkt die ganze Brunnen-
architektur als unwahr, als lächerlich in der Luft schwe-
bend. Man vergesse nie, daß es sich um Blumen-
schmuck handelt; jedermann weiß, daß überladener
Schmuck das zu Schmückende nicht hebt, sondern zum
Zerrbild herabwürdigt.

Aus diesen Darlegungen ist zu entnehmen, daß in
der Tat unsere alten und neuen Brunnen zu Stadt und
Land eine Fülle von Anregungen bieten und den aufmerk-
samen Beschauer zu lehrreichen Vergleichen anspornen.

Im Rahmen eines Zeitungsartikels und ohne Bei-
gäbe von Abbildungen ist es nicht wohl möglich, die
Brunnen nacheinander nach der technischen, geschichtlichen,
kunstgeschichtlichenKulturgeschichtlichen,künstlerischen, städte-
baulichen und Heimatschützlerischen Seite aus zu behandeln;
es ist auch nicht gut möglich, Stadt- und Landbrunnen
streng auseinander zu halten. Man muß daher versuchen,
den Stoff mehr oder weniger nach der geschichtlichen
Entwicklung zu ordnen, wobei zweckdienliche Vergleiche
unmittelbar miteinander behandelt werden. Wir beginnen
daher mit den ältesten noch erhaltenen Brunnen und enden
mit den neuesten Erzeugnissen schweizerischer Brunnen-
kunst. (Schluß folgt.)

Gewerbliche MsisterprüfNngeN.
Man schreibt dem „Bund":
Daß dieses Thema in unseren gewerblichen und be-

ruflichen Organisationen einer großen Sympathie begegnet
und mit lebhaftem Interesse verfolgt wird, bewies die

überaus rege Teilnahme an der kürzlich in Zürich stattqe-

fundenen Konferenz, zu welcher die Direktion des Schweiz
Gewerbeoerbandes Vertretungen verschiedener Verbände
und der Branchegruppen eingeladen hatte.

Nach einem kurzen Eröffnungswort des Vorsitzenden,
Nationalrat Dr. Odinga, referierte Herr K. Studach,
Mitglied des Zentralvorstandes des Schweiz. Gewerbe-
verbandes, über die „Meisterp.üfungen" in einem wohl-
durchdachten und eingehenden Votum. Er besprach die

Mittel, welche zur Anwendung gelangen sollten, um einer
weitern Überfremdung unserer gewerblichen Berufe ent-

gegenzuwirken. Als eines dieser Mittel betrachtet der

Referent die Durchführung von freiwilligen Meisterprü-
jungen durch die schweizerischen Berufsverbände des Ge-

werbes. Eine langsame Entwicklung nur kann uns diesem

Ziele näher bringen, davon ist man allerorts überzeugt,
aber es ist ein Postulat, dem Nachachtung verschafft
werden muß.

Der Zweck der Meisterprüfungen liegt einmal in der

Hebuüg der Berufstüchtigkeit, der Bekämpfung
der Schmutzkonkurrenz und des unlautern Geschäftsge-
bahrens, der Förderung der Beruftlehre und der Berufs-
freudigkeit; es wird das Pflichtbewußffein und das Ver-
antwortlichkeitsgefühl geschärft, der Organisationsgedanke
und das Solidaritätsgesühl verankert. Der diplomierte
Meister soll durch Übertragung von privilegierten Funk-
tionen in seiner Standesehre ausgezeichnet werden; sein

solides Geschäftsgebahren soll die Qualitätsarbeit beein-

flussen und die geschäftliche und wirtschaftliche Moral
gegenüber sich selbst und seinen Berufskollegen soll eine

Hebung erfahren. Dadurch wird er die Wertschätzung
der Besteller und der übrigen Bevölkerungsklaffen ge-

winnen sowie die Anerkennung des Staates und der

Behörden zur Ausübung öffentlich-rechtlicher Funktionen.
Ein gewaltsamer Ausbau der Institution kann dieser aber

nur schaden. Eine ruhige aber stete Entwicklung ist für
sie das beste.

Der Referent berührt dann im weitern die verschie-

densten Fragen der innern Organisation der Prüfungen
in einzelnen Berufen und betont besonders, daß die

Meisterprüfungen nicht Selbstzweck sein dürfen, die dem

Meister materielle Vorteile sichern sollen. Höhere Ge-

meinschaftswerte sollen sie schaffen helfen. Die Meister-
diplomé sollen außer den Fach- und Beruftexperten nur
denjenigen Personen ausgehändigt werden, welche die

Prüfung mit Erfolg bestanden haben. Die Zulaffungs-
bedingungcn zu den Prüfungen sollen eine sachliche und

gründliche Prüfung erfahren. Die Prüfungskommission
soll unter sach- und fachkundiger Leitung stehen und die

Prüfungen gründlich und sorgfältig vorbereiten und durch-

führen. Jeder Beruftverband, der die Prüfungen durch-

führen will, hat das in Anlehnung an die Reglements
und Verordnungen des Schweiz. Gewerbeverbandes zu

tun Den Prüflingen soll eine Wegleitung über die Art
der Durchführung der Prüfung zugestellt werden, an Hand
deren sie sich auf die Prüfung vorbereiten können. Ein

wichtiges Kapitel bildet auch die Notenerteilung über

die verschiedene Vorschläge unterbreitet werden, gestützt

auf Erfahrungen innerhalb eines Verbandes, der die

Prüfung schon mehrere Male durchgeführt hat. Die Ver-

anstaltung von Justruktionskursen, wie sie bei verschie-

denen Verbänden, wie z. B. Verband schweizerischer Tape-

zierer und Möbelgeschäste und Schweiz. Spezereihändler-
verband, durchgeführt wurden, sind zur Hebung des Be-

ruftstandes außerordentlich geeignet, und deren Durch-

führung ist zu empfehlen.
Auf Grund dieses Referates wurde dann an der

Konferenz eine lebhafte Diskussion entfesselt, die zu einem

regen Gedankenaustausch über die bisher von einzelnen

Verbänden gemachten Erfahrungen führte. Die verschie-
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benen im Saufe bet ®illuffton gemalten Sorfcfjlage
roerben nun burch bie ®ireltion bel ©chroeij. ©emethe^
net b anbei geprüft unb beren ®urcl)führbarleit befprocfjen
tterben. ®al ©rgebnil biefer Prüfung mirb bann ben
Serbänben jut Kenntnis gebraut. Stuf fpäter ifi bie

dtnberufung einer roeiteren Konferenz oorgefehen.
®er lulbreitung bet älleifierprüfungen mürbe gatg

befonberl bal SDßort gerebet unb eine intenfioe ifkopa»
ganba in ben Nachblättern unb Serbanblfteitungen beför=
mottet. ®ie ©elbftbilfe ber einzelnen Serufloerbänbe
fann in biefem fünfte febr nie! erreichen.

®te lularbeitung einel Seitfabenl für ben theoreti»
fdjen Seil ber Steifierprüfungen, umfaffenb hauptfächlich
SKechtllunbe, Suchhaltung ufro., ift bereit! non Suftanjen
bei ©chroei}. ©eroerbeoerbaubel an bie Hanb genommen
trorben.

Sur Herbeiführung einer geroiffen @int)eitlichleit mirb
bie ©(Raffung einer obern Qnftanj angeftrebt, meiste otel»
Ieic£)t in Norm einer Dbereçpertife ju funlcionteren hätte.

©ine befonberl banlbare Aufgabe für etliche Setufl»
oerbänbe märe auch bie (Schaffung non Nachfchulen in
ber 3lrt ber fchroeijerifchen ©chneiöerfachfchule bel Rentrai»
oerbanbel fchroegerifcher ©dmeibermeifter in ffürid), beren
©jiftenj aÙfettig fehr begrübt rourbe.

UolbtvirtKbaft.
Som fdhweiieïifdhen »tfieUltnarft. ®er neuefte ©taub

bei Irbeitlmarltel ift nach ben Sericl)ten bei ©ibgen.
SIrbeitlamtel entfpredhenb ber Qahreljeit ungünftiger ge=
toorben. ®le Saht ber Irbeitllofen auf ©nbe bei Sltonatl
h,at in ben legten SJionaten folgenbe Sinberungen erfahren :

Stuf @nbe bel ättonatl
©eptbr. Ottober btoobr,

Sm ©anjen 12,365*) 12,883*) 14,624*)
fyieroon Sebenlmittelinbuftrte 152 184 271
Saugeroerbe 875 606 980
îejtilinbuftrie 653 ' 605 748
©tiderei 332 269 391
ÜJletaH unb Statinen 707 981 862
Uhren 283 292 311
Çanblanger 3,493 3,568 4,118

*) itill. gacbarbeitönactpneife.

Hu$$teIluM9$we$e».
kantonale ©etoerfieaulfteÜMng i« @lar«§. Unter

Söotftfs »ort Sanbrat ®aniel lebli, ©tarul, tagte in
SDtollil bie ftar! befugte ®elegiertenoerfammlung bel
ïïerbanbel glarnerifc|er ©eroerbeoereine. ®al Haupt»
traftanbum bilbete bie grage ber®urchführung einer
allgemeinen ïantonalen ©eroerbeaulftellung.
Ser ©eroerbeoerefn ber ©tabt ©larul beantragte, im
Qahre 1926 eine glarnerifche lulfteHung für Ha«b=
werf, ©emerbe, Snbuftrie unb Sanbroirtfchaft ju oeran»
ftalten, ooraulgefetjt, baß eine Jantonale ©rhebung über
Me 3ahl ber ÜlulfteHer ein günftigel Sefuliat ergibt.
®er antragftellenbe Serein machte geltenb, baß eine ber»
artige Slulfteüung fdjon com ©tanbpunlt ber roünfdp
baren allgemeinen ©eroerbeförberung au! betrachtet rmtj»
tic| fei. ®er Hang oieler Seute nach billiger aulroär»
%r SJtaffenroare mache fid) berart geltenb — unb jroar
überall im ©chroeigerlanö herum —, baß bie Dualität!»
arbeit mehr unb mehr oerbrängt metbe. ®ie Satfadje,
baß otele tüchtige Setuflmelfter [ich mehr nur mit Se»
Paraturen burehfdflagen müffen, ftatt ihr .tonnen unb
Streben an neuen SBerJen jeigen ju formen, bilbe eine

©efahr, bie ben ©tanb ber §relfc|affenben nach

unb nach untergrabe, ©ine gemetnfame lulftetlung für
©emerbe unb ^nbufirle fteHe einel ber beften Littel
bar, bem Solle bie ©rjeugniffe feiner Irbeit näher ju
bringen. ®er Antrag bei ©eroerbeoereinl ©larul mürbe
nach längerer Seratung einftimmig angenommen.

Uer$<Meäene$.

f SchmieDnteifter Hermann Soo§»2>otttbierer in
SHjal (@t. ©aßen) fiatb nadj-langem Seiben am 14. ®e=

jember im liter oon 45 fahren.

f ©^miebmeifter Sranj 3£aoer Köbcr in How
am Sobenfee ftarb am 15. ®ejember im liter oon 73
fahren.

f Sßpejiererntelfter S®<w 2Strtlj » ©djeitlin, ©t.
©allen, ftarb am 19. ®ejember im liter oon 77 Sahren.

@in SSort über mirtfd)ßftliüie ©oliöaritSt. (Kunb-
gebung bei ©chmeijer. ©emerbeoetbanbel.) ®te Sebeu=

tung eine! Solfel beruht auf realen SDtachtfaftoren. Su
erfter Siuie ifi el feine mirtfchaftliche traft, bie eine aus»

fchlaggebenbe Solle fpielt. ©ie ju erhöhen, mu| baher
ba§ Seftreben aüer Kategorien einel SolflJörperl fein.
®ie SidhtigJeit btefer fforbetung fpringt fo augenfehein»
lieh in bie lugen, baff barüber eigentlich meitere S3 orte
ni(|t mehr nötig fein füllten.

Söirb biefer ©tanbpunft all ber richtige anerfannt
— unb er ift jroeifeUol richtig —-, bann ift bie mirt»
fchaftliche Seilläuferei an unfern Sanbelgrenjen eine

abfolut unoerftänbliche ©rfcljetnung. S3enn ber eine

feinen tägliche« Sebarf an gletjch im Sacfjbarlanbe beett,
roeil er bort um etmal menigel billiger einlauft, ber
aubere aul bem nämlichen ©runbe bort feine ©äjuhe
fohlen läßt unb ber brüte irgenb etmal anberel bezieht,
fo hunbeln lUe tn gleicher SBeife fdjabigenb, inbem fie
©elb hiuaultragen, bal im eigenen Sanbe mirtfchaftlid)
tätig fein lönnte. ©chliefjlich geht bie mirtfehaft»
liäjetraft für 9X11 e jurücl unb jeber ©in jelne
mirb el ju fpüren belommen, gleichoiel, in
roelchem ©tanbe er erroerbenb i^.

Slan foHte meinen, baf bal ©efühl ber Saterlanbl»
pgehörigfeit foldhe ©rföheinungen aulfchlie§en foltte. ®ag=

täglich laun aber beobachtet roerben, ba| bem nicht fo
ift. ®arum ift el höh« 8«^ bap bal ©chroeigertooll
[ich auf bie Sflid^t ber mirtfchaftlichen ©olibarität be=

finnt. Sereinbarungen oon Sanb ju Sanb all»
ein tun e§ nicht, roenn nicht im ganjenSollI»
förper bie ©rlenntnil für mirtf^aftli^e ßu
fammenhänge unb mirtfchaftliche ©olibarität
butchbricht. Stan beherzige bie Stabnung unb oer»

halte fich barnach!

Sern, ben 19. ®e$ember 1924.

®ireltion bei ©^meijer. ©emerbeoerbanbel.

®ie ©enereloerfammlung her ©tmefttnifeigett Sau»
genoffe&fchflfi fßäöänSroil genehmigte Soh^bericht unb
^Rechnung. ®ie S^ht bet ©enoffenf^after unb ber @e»

roinnanteile ift fich gleich geblieben. 8u ben einzelnen
Sofien ber Silanj ift ju bemerlen, baf fich infolge Ser»

laufl oon fünf Häufern bie Saniguthaben bebeutenb er»

höht unb bie ©arlehenlbeträge oon Sunb unb Kanton
entfprechenb ermäßigt haben. Snfolge oetfehiebener Se»

paraturen unb erhöhter Unloften rcegen ber Hauloer»
laufe finb bie Seträge bafüt etmal höher gemorben.
Kapital unb SRietjinfe finb fich aunähernb gleich ge=

blieben. ®a§ ©rgebnil rourbe gemäß bem Intrag bei
Sorftanbe! in ber Hauptfache bem ©arlehenl» unb @r»

neuerunglfonb! gut gefchrieben unb ber Seft oorge»
tragen, ©inftimmig genehmigte bie Serfammlung ben
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denen im Laufe der Diskussion gemachten Vorschläge
werden nun durch die Direktion des Schweiz. Gewerbe
Verbandes geprüft und deren Durchführbarkeit besprochen
werden. Das Ergebnis dieser Prüfung wird dann den
Verbänden zur Kenntnis gebracht. Auf später ist die

Einberufung einer weiteren Konferenz vorgesehen.
Der Ausbreitung der Meisterprüfungen wurde ganz

besonders das Wort geredet und eine intensive Propa-
ganda in den Fachblättern und Verbandszeitungen befür-
wortet. Die Selbsthilfe der einzelnen Berufs verbände
kann in diesem Punkte sehr viel erreichen.

Die Ausarbeitung eines Leitfadens für den theoreti-
schen Teil der Meisterprüfungen, umfassend hauptsächlich
Rechtskunde, Buchhaltung usw., ist bereits von Instanzen
des Schweiz. Gewerbeverbandes an die Hand genommen
worden.

Zur Herbeiführung einer gewissen Einheitlichkeit wird
die Schaffung einer obern Instanz angestrebt, welche viel-
leicht in Form einer Oberexpertise zu funktionieren hätte.

Eine besonders dankbare Aufgabe für etliche Berufs-
verbände wäre auch die Schaffung von Fachschulen in
der Art der schweizerischen Schneiderfachschule des Zentral-
Verbandes schweizerischer Schneidermeister in Zürich, deren
Existenz allseitig sehr begrüßt wurde.

ìlMwirtzcdâ
Vom schweizerischen ArSeitsmarkt. Der neueste Stand

des Arbeitsmarktes ist nach den Berichten des Eidgen.
Arbeitsamtes entsprechend der Jahreszeit ungünstiger ge-
worden. Die Zahl der Arbeitslosen auf Ende des Monats
hat in den letzten Monaten folgende Änderungen erfahren:

Auf Ende des Monats
Sepîbr. Oktober Novbr.

Im Ganzen 12,365*) 12,883*) 14,624*)
hiervon Lebensmittelindustrie 152 184 271
Baugewerbe 875 606 980
Textilindustrie 653 '605 748
Stickerei 332 269 391
Metall und Maschinen 707 981 862
Uhren 283 292 311
Handlanger 3,493 3,568 4,118

*) inkl. Facharbeitsnachweise.

HlMtîlîWgwMR.
Kantonale Gewerbeausstêllung m Glarus. Unter

Vorsitz von Landrat Daniel A.ebli, Glarus, tagte in
Mollis die stark besuchte Delegiertenversammlung des
Verbandes glarnerischer Gewerbevereine. Das Haupt-
traktandum bildete die Frage der Durchführung einer
allgemeinen kantonalen GeWerbeausstellung.
Der Gewerbeverein der Stadt Glarus beantragte, im
Jahre 1926 eine glarnerische Ausstellung für Hand-
werk, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft zu veran-
stalten, vorausgesetzt, daß eine kantonale Erhebung über
die Zahl der Aussteller ein günstiges Resultat ergibt.
Der antragftellende Verein machte geltend, daß eine der-
artige Ausstellung schon vom Standpunkt der wünsch-
baren allgemeinen Gewerbeförderung aus betrachtet nütz-
stch sei. Der Hang vieler Leute nach billiger auswär-
tiger Mafsenware mache sich derart geltend — und zwar
überall im Schweizerland herum —, daß die Qualitäts-
arbeit mehr und mehr verdrängt werde. Die Tatsache,
daß viele tüchtige Berufsmeister sich mehr nur mit Re-
paraturen durchschlagen müssen, statt ihr Können und
Streben an neuen Werken zeigen zu können, bilde eine

Gefahr, die den Stand der Freischaffenden nach

und nach untergrabe. Eine gemeinsame Ausstellung für
Gewerbe und Industrie stelle eines der besten Mittel
dar, dem Volke die Erzeugnisse seiner Arbeit näher zu
bringen. Der Antrag des Gewerbevereins Glarus wurde
nach längerer Beratung einstimmig angenommen.

UsMeSeim.
Schmiedmeister Hermann Joos-Dornbisrer in

Thal (St. Gallen) starb nach-langem Leiden am 14. De-
zember im Alter von 45 Jahren.

î Schmiedmeifter Franz Sêaver Köder in Horn
am Bodensee starb am 15. Dezember im Alter von 73
Jahren.

î Tapezierermeister Jean Wirth - Scheitlin, St.
Gallen, starb am 19. Dezember im Alter von 77 Jahren.

Ein Wort über wirtschaftliche Solidarität. (Kund
gebung des Schweizer. Gewerbeoerbandes.) Die Bedeu-

tung eines Volkes beruht auf realen Machtfaktoren. In
erster Linie ist es seine wirtschaftliche Kraft, die eine aus-
schlaggebende Rolle spielt. Sie zu erhöhen, muß daher
das Bestreben aller Kategorien eines Volkskörpers sein.
Die Richtigkeit dieser Forderung springt so augenschein-
lich in die Augen, daß darüber eigentlich weitere Worte
nicht mehr nötig sein sollten.

Wird dieser Standpunkt als der richtige anerkannt

-- und er ist zweifellos richtig —, dann ist die wirt-
schaftliche Reisläuserei an unsern Landesgrenzen eine

absolut unverständliche Erscheinung. Wenn der eine

seinen täglichen Bedarf an Fleisch im Nachbarlande deckt,

weil er dort um etwas weniges billiger einkauft, der
andere aus dem nämlichen Grunde dort seine Schuhe
sohlen läßt und der dritte irgend etwas anderes bezieht,
so handeln Alle in gleicher Weise schädigend, indem sie

Geld hinaustragen, das im eigenen Lande wirtschaftlich
tätig sein könnte. Schließlich geht die wirtschaft-
licheKraft für Alle zurück und jeder Einzelne
wird es zu spüren bekommen, gleichviel, in
welchem Stande er erwerbend ist.

Man sollte meinen, daß das Gefühl der Vaterlands-
Zugehörigkeit solche Erscheinungen ausschließen sollte. Tag-
täglich kann aber beobachtet werden, daß dem nicht fo
ist. Darum ist es hohe Zeit, daß das Schweizervolk
sich auf die Pflicht der wirtschaftlichen Solidarität be-

sinnt. Vereinbarungen von Land zu Land all-
ein tun es nicht, wenn nicht im ganzen Volks-
körper die Erkenntnis für wirtschaftliche Zu-
sammenhänge und wirtschaftliche Solidarität
durchbricht. Man beherzige die Mahnung und ver-
halte sich darnach!

Bern, den 19. Dezember 1924.

Direktion des Schweizer. Gewerbeoerbandes.

Die Generalversammlung der Gemeinnützigen Ban-
genoffenschast Wädenswtl genehmigte Jahresbericht und
Rechnung. Die Zahl der Genossenschafter und der Ge-
winnanteile ist sich gleich geblieben. Zu den einzelnen
Posten der Bilanz ist zu bemerken, daß sich infolge Ver-
kaufs von fünf Häusern die Bankguthaben bedeutend er-
höht und die Darlehensbeträge von Bund und Kanton
entsprechend ermäßigt haben. Infolge verschiedener Re-
paraturen und erhöhter Unkosten wegen der Hausver-
kaufe sind die Beträge dafür etwas höher geworden.
Kapital und Mietzinse sind sich annähernd gleich ge-
blieben. Das Ergebnis wurde gemäß dem Antrag des

Vorstandes in der Hauptsache dem Darlehens- und Er-
Neuerungsfonds gut geschrieben und der Rest vorge-
tragen. Einstimmig genehmigte die Versammlung den
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